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 MERKBLATT  
Industrieparkkarten (IP) 

 

 
Gesetzliche Grundlagen: Art. 49bis Gebührenordnung der Gebührenordnung der Einwohnerge-

meinde Olten vom 26. September 2024, SRO 711 
 
Art. 25 Gebührenverordnung der Einwohnergemeinde Olten vom 1. Ja-
nuar 2025 

 
Beschluss des SR vom 9. Juni 2025 

 
 

 

Gesuch

•der/die Berechtigte bestellt im Parkkarten-Online-Schalter die 
IP für die gewünschte Zeitdauer und lädt eine Bestätigung 
des/der Arbeitgebers/-in hoch. Pro IP kann ein Kontrollschild 
hinterlegt werden

Bezahlung

• für Berechtigte mit Freigabe via Kreditkarte, Visa Direct oder 
Twint. Es besteht auch die Möglichkeit einer Rechnungs-
stellung mit Folgerechnung

Versand

• IP erlangt nach Bezahlung ihre Gültigkeit, ein physischer 
Versand von Karten ist nicht nötig

Kontrolle

•die Polizei kontrolliert die berechtigten Fahrzeuge in OM 
Permission mit dem Einscannen der Kontrollschilder  

Änderungen

•durch die Karteninhaber direkt im Parkkarten-Online-Schalter 
oder an die Parkkartenverwaltung der Stadtverwaltung

 

Direktion                                     

Präsidium  

mailto:verkehr@olten.ch
http://www.olten.ch/
https://www.olten.ch/_docn/5907760/711_Geb%C3%BChrenordnung,_Teilrevision,_01.07.2025.pdf
https://www.olten.ch/_docn/5965135/711.2_Geb%C3%BChrenverordnung_%C3%84nderung_vom_01.01.2025.pdf
https://www.olten.ch/_docn/5818738/25-06-02_pr_Teilrevision_Geb%C3%BChrenverordnung.pdf
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Berechtigte: Angestellte von ansässigem Gewerbe des Gebiets Bornfeld/Kleinholz  

 
Gebiet Bornfeld/Kleinholz, aus «Entwurf räumliches Leitbild Stadt Olten vom 4. Juni 2021» 

 
Gebührenpflichtige Parkplätze IP, aus «Beschluss des Stadtrates vom 9. Juni 2025» 

 

Räumliche Gültigkeit: Gebührenpflichtige Parkplätze Sportstrasse (Kiesplatz), Eishalle und Stadt-
halle Vorplatz/Ost 

Zeitliche Gültigkeit: siehe Gebührenverordnung Art. 25 

Kosten: siehe Gebührenverordnung Art. 25 

Auflagen: 

‒ Angestellte von Geschäftsbetrieben, deren Betrieb oder Sitz sich im oben erwähnten Gebiet 
befinden, können für die auf ihren Namen eingelösten leichten Motorwagen via Parkkarten-
Online-Schalter mit Bestätigung ihres Arbeitgebers eine Industrieparkkarte erhalten  

‒ Die Parkkarte wird elektronisch auf das jeweilige Kontrollschild ausgestellt und nach Bezah-
lung aktiviert 

‒ Die Gebühr ist im Voraus für das ganze Kalenderjahr zu entrichten. Wird die Parkierungsbe-
willigung innerhalb des Kalenderjahres ausgestellt, so reduziert sich die Gebühr anteilmässig. 
Eine Rückerstattung erfolgt anteilsmässig. 

‒ Die Industrieparkkarte gilt für die im Tarifzonenplan festgelegten Gebiete. 

‒ Diese Karte gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz und enthebt nicht von der Pflicht, zeitlich 
beschränkte Verfügungen von Parkierungsbeschränkungen (z.B. wegen Veranstaltungen) zu 
beachten 

‒ Besonderen Anordnungen der Kontrollbehörden ist Folge zu leisten 

‒ Die missbräuchliche Verwendung dieser Bewilligung kann nebst der Einleitung eines Straf-
verfahrens den sofortigen Entzug der IP zur Folge haben 

https://www.olten.ch/_docn/3242113/ber_leitbild_210604_inkl_Anhang.pdf
https://www.olten.ch/_docn/5818738/25-06-02_pr_Teilrevision_Geb%C3%BChrenverordnung.pdf
https://www.olten.ch/_docn/5818738/25-06-02_pr_Teilrevision_Geb%C3%BChrenverordnung.pdf
https://www.olten.ch/_docn/5818738/25-06-02_pr_Teilrevision_Geb%C3%BChrenverordnung.pdf
https://pk.omcomputer.ch/pkonline/solutions/omng_pkonline/index.html?a=&kundenid=9B892D5A-8E1F-4734-93CB-806DF76104F5#pkonline_main
https://pk.omcomputer.ch/pkonline/solutions/omng_pkonline/index.html?a=&kundenid=9B892D5A-8E1F-4734-93CB-806DF76104F5#pkonline_main

